
 

 

Gemeindeamt Aschach/Donau 
Pol.Bezirk Eferding Aschach/Donau, am 12.12.2022 
 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G  
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Aschach/Donau vom 12.12.2022, betreffend die 
Kanalanschlussgebühren und Kanalbenützungsgebühr (K a n a l g e b ü h r e n o r d n u n g  für 
die Marktgemeinde Aschach an der Donau). 

Auf Grund des Interessentenbeiträge – Gesetzes 1958, LGBl. 28/1958, in der Fassung der 
Novelle LGBl. 55/1968 und 57/1973, sowie des § 17 Abs. 3 Z. 4 FAG 2017, BGBl. I Nr. 
116/2016 i.d.g.F. wird verordnet: 

 
§ 1 

 

Anschlussgebühr: 
Für den Anschluss von Grundstücken an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz wird eine 
Kanal-Anschlussgebühr erhoben. 

Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke, im Fall des 
Bestehens von Baurechten, der Bauberechtigte. 

 
§ 2 

 

Ausmaß der Anschlussgebühr: 
(1) Die Kanal – Anschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage 

nach Absatz (2) € 26,00 mindestens aber                                                                 € 3.901,-- 
 

(2) Die Bemessungsgrundlage bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeteranzahl 
der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten 
Fläche der einzelnen Geschosse jener Bauwerke, die einen unmittelbaren oder mittelbaren 
Anschluss an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz aufweisen. Bei der 
Flächenberechnung der einzelnen Geschosse werden die Gebäudeausmaße herangezogen. 
Die Bemessungsgrundlage ist auf volle Quadratmeter abzurunden. Dach- und 
Kellergeschosse sowie ausgebaute Dachräume werden nur in jenem Ausmaß zur 
Berechnung herangezogen, als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke ausgebaut 
benutzbar sind (für Kellergaragen muss die Anschlussgebühr nach Absatz 3 lit. D) 
entrichtet werden). 
Wintergärten und Loggia sind in die Berechnungsgrundlage mit einzubeziehen, wenn 
diese mindestens dreiseitig umschlossen sind. 
 

(3) Abweichend vom Quadratmeter – Gebührensatz gemäß Absatz 1 wird die  Kanalan-
schlussgebühr festgesetzt: 
a) Für Lagerhallen, die für gewerbliche Zwecke benützt werden, beträgt die Kanal – 

Anschlussgebühr 
     je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage                                                         €  7,85 



 

 

b) Für Werkstätten unter 200 m², die für gewerbliche Zwecke dienen, beträgt die Kanal-
Anschlussgebühr                                                                              € 21,04 
je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage. 

c) Für alle nur landwirtschaftlichen Zwecke dienende Gebäudeteile, einschließlich der                                           
Einstellräume für landwirtschaftliche Maschinen und Kraftfahrzeuge, soweit von 
diesen Gebäuden keine anderen, als Dachwässer anfallen, beträgt die Kanal-
Anschlussgebühr                                                                                                  € 7,85 
je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage    

d) Für befestigte Verkehrs-, Arbeits- und Lagerflächen im Freien, Garagen (alle Garagen 
auch Kellergaragen!), Nebengebäuden und Einstellplätze für Arbeitsgeräte, PKW und 
LKW, von denen Niederschlags- oder sonstige Abwässer in den öffentlichen Kanal 
abgeleitet werden, beträgt die Kanalanschlussgebühr je Quadratmeter der 
Bemessungsgrundlage bzw. je Quadratmeter Fläche des befestigten Platzes     €  7,85                                    

e) Für Gast- und Schankgewerbebetriebe, einschließlich Kaffeehäuser beträgt die  
Kanalanschlussgebühr                                                                                           € 25,26 

je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage, wobei bei der Ermittlung der 
gebührenpflichtigen Fläche nur jene Gebäudeteile anzurechnen sind, die zur  
Ausübung des Gast- und Schankgewerbes, bzw. des Kaffeehausbetriebes Ver- 
wendung finden oder mitverwendet werden. 
Gasthaussäle mit mehr als 100 m² fallen unter die Bestimmungen des Abs. 3 a). 
 

f) Für Autowaschanlagen gewerblicher Art, sowie für Waschanlagen für Maschinen 
und sonstige Geräte beträgt die Kanal-Anschlussgebühr je Quadratmeter der Be- 
messungsgrundlage                                                                                              € 41,58 

 Werden Freiflächen, die an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind, für 

 Waschanlagen gewerblicher Art oder für Kfz-Maschinen- und Gerätewaschan- 
 lagen verwendet, beträgt die Kanal-Anschlussgebühr je Quadratmeter Frei- 
 fläche                                                                                                                   € 21,04 
 

g) Für Tankstellenüberdachung beträgt die Kanalanschlussgebühr je Quadratmeter 
Dachfläche                                                                                                          € 21,04 

 
h) Für Fabrikationshallen und Säle, die für gewerbliche Zwecke benützt werden, be- 

trägt die Kanalanschlussgebühr je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage    €  12,82 
 
(4) In allen Fällen, in denen für ein Grundstück mehr als eine Einmündungsstelle geschaffen 

werden muss, hat die Kosten der zusätzlichen Anschlüsse zur Gänze der Grundstücks-
eigentümer selbst zu tragen. Eine Ermäßigung der Anschlussgebühr oder teilweise 
Kostentragung durch die Gemeinde tritt durch diese Umstände nicht ein. 

 
(5) Bei nachträglichen Änderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 

Kanal-Anschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit 
folgender Maßgabe errechnet werden: 

 a) Wird auf einem  u n b e b a u t e n  Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der 
ermittelten Kanal-Anschlußgebühr, die nach dieser Gebührenordnung für das 
betreffende unbebaute Grundstück sich ergebende Kanalanschlussgebühr abzusetzen, 
wenn für den Anschluß des betreffenden unbebauten Grundstückes seinerzeit eine 
Kanalanschlussgebühr oder ein Entgelt für den Anschluß an die gemeindeeigene 
Kanalisationsanlage entrichtet wurde. 



 

 

b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine 
Vergrößerung der Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 (insbesondere durch Zu- und 
Umbau, bei Neubau nach Abbruch, bei Änderung des Verwendungszwecks sowie 
Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist die Kanalanschlussgebühr in diesem 
Umfang zu entrichten.,  

c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanal-Anschlussgebühr auf Grund einer 
Neuberechnung nach diesem Absatz erfolgt nicht. 

 
§ 3 

 
Kanalbenützungsgebühren für Grundstücke, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
Aschach angeschlossen sind. 

 
(1) Die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke haben eine laufende Kanal- 

Benützungsgebühr zu entrichten. Diese beträgt pro Kubikmeter Wasserverbrauch 
(lt. Wasserzähler)                                                                                                        € 3,99 
 

(2) Wenn in Wohnhäusern oder Betrieben zur Wasserversorgung zusätzlich eine wasser- 
rechtlich genehmigte Eigenanlage verwendet wird und diese Wässer letztlich in die 
Ortskanalisation eingeleitet werden, so ist mittels Wasserzähler die aus der Eigenanlage 
entnommene Wassermenge zu zählen und ist für diesen Wasserverbrauch die Kanal-
Benützungsgebühr gemäß Abs. 1 zu entrichten. Dieser zusätzliche Wasserzähler wird von  
der Gemeinde mietweise beigestellt und ist hiefür die entsprechende Zählermiete zu 
bezahlen. 
Die Zählergebühr  beträgt .......................................................................... pro Vierteljahr: 

 
für Hauswasserzähler Größe 3 (4) m³........ ............................................... .€     3,60 
für Hauswasserzähler Größe 7 (10) m³                          €    4,20 
für Hauswasserzähler Größe 20 (16) m³......................................................€    7,90 
für Großwasserzähler NW 50 mm Durchmesser........................................€   39,-- 
für Großwasserzähler NW 80 mm Durchmesser........................................€   41,-- 

 
 

(3) Die Kanalbenützungsgebühr für befestigte Grundstücke (§2 Abs. 3d), von denen nur Nie- 
derschlagswässer abgeleitet werden, beträgt je angefangene 100 Quadratmeter 
entwässerter Grundfläche pro Jahr                                                                           € 19,12 
 

(4) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Abwasseranfall unabhängigen Kosten 
(mengenunabhängige Kosten für Betrieb und Instandhaltung des Kanalnetzes sowie 
Kapitalkosten) wird eine jährliche Grundgebühr in Höhe von € 40,-- je Anschluss 
festgesetzt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 4 
 

Kanalbenützungsgebühr für Grundstücke, die  n i c h t  an die öffentliche Wasserversorgungs- 

anlage Aschach angeschlossen sind. 
 
(1) Die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke haben eine laufende Kanal-Benützungs 

gebühr zu entrichten. Diese beträgt pro Hausbewohner und Monat                        € 13,75 
 
(2) Für Lagerhallen, Fabrikationshallen und Säle, welche für gewerbliche Zwecke benützt 

werden, ist eine laufende Kanalbenützungsgebühr zu entrichten. Diese beträgt pro 
Kubikmeter (lt. Wasserzähler)                                                                                 €  3,99 
Dieser zusätzliche Wasserzähler wird von der Gemeinde mietweise beigestellt und ist 
hiefür die entsprechende Zählermiete zu bezahlen. 
 

(3) Für alle nur landwirtschaftlichen Zwecke dienenden Gebäude, einschließlich der Einstell- 
räume für landwirtschaftliche Maschinen und Kraftfahrzeuge, soweit von diesen 
Gebäuden  
keine anderen, als Dachwässer anfallen, beträgt die Kanalbenützungsgebühr je Quadrat- 
meter der Bemessungsgrundlage monatlich                                                            € 0,60 

 
(5) Die Kanalbenützungsgebühr für befestigte Grundstücke (§ 2 Abs. 3 d), von denen nur 

Niederschlagswässer abgeleitet werden, beträgt je angefangene 100 Quadratmeter 
entwässerte Grundfläche pro Jahr                                                                          € 19,12 
 

(6) Bei Befüllung von Schwimm- und Badebecken ohne Zählung durch Wasserzähler ist 
außer der Wasserbenützungsgebühr auch die Kanalbenützungsgebühr nach § 3 Abs. 1 mit 
der Maßgabe zu entrichten, dass an Hand der Becken-Ausmaße die Wassermenge 
errechnet wird. 

 
 

§ 5 
Bereitstellungsgebühr 

Für die Bereitstellung des Kanalnetzes wird für angeschlossene unbebaute Grundstücke eine 
jährliche Kanalbereitstellungsgebühr in Höhe von € 0,14 je m² Grundfläche eingehoben. 
Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an das Kanalnetz angeschlossenen, jedoch 
unbebauten Grundstücks. Die Bereitstellungsgebühr ist vierteljährlich und zwar jeweils am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres fällig und nach Erhalt 
der Zahlungsaufforderung zu entrichten. 

§ 6 
Veränderungsanzeigen 

Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat alle Veränderungen, die für die Berechnung der 
Gebühren oder deren Vorschreibung nach dieser Gebührenordnung von Bedeutung sind, 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 4 Wochen nach Eintritt dieser Veränderung der 
Gemeinde als Abgabenbehörde schriftlich bekannt zu geben. Bei Unterlassung der 
Veränderungsanzeige bzw. Meldung entsteht der Abgabenanspruch abweichend von § 8 Abs. 



 

 

2 mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Kenntnisnahme der durchgeführten Maßnahmen durch 
die Abgabenbehörde. 

§ 7 

Umsatzsteuer 
 
Alle in dieser Kanal-Gebührenordnung enthaltenen Gebührensätze erhöhen sich um die 
jeweils gültige Umsatzsteuer (das sind derzeit 10 %). 

§ 8 

Entstehen des Abgabeanspruches und Fälligkeit 
(1) Die Kanal-Anschlussgebührenpflicht entsteht mit dem Anschluss eines Grundstückes an 

das öffentliche Kanalnetz. 
(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung einer ergänzenden Kanal-Anschlussgebühr nach § 2  
 Abs. 5 entsteht mit der Meldung gemäß § 6 an die Abgabenbehörde.  
(3) Die Kanal-Benützungsgebühr ist vierteljährlich im Nachhinein zu entrichten und wird am 

15. Feb., 15. Mai, 15. August bzw. 15. November jeden Jahres fällig. 
(4) Die Kanal-Benützungsgebühr, welche mit einem Jahressatz zu berechnen ist (§ 3 Abs. 3, 

§ 4 Abs. 5) wird in vier Teilbeträge jeweils 15. Feb., 15. Mai, 15. August und 15. 
November fällig und vorgeschrieben. 

 
§ 9 

 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 
Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 13. 12. 2021 außer Kraft. 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Mag. Groiss Dietmar 
 
Angeschlagen am: 13.12.2022 
Abgenommen am: 3. 1. 2023 
 


